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Verein nach dem Gesetz von 1901


ARTIKEL 1 – GRÜNDUNG
Die Mitglieder dieser Satzung gründen einen Verein, der dem Gesetz vom 1. Juli 1901, den nachfolgenden Texten, dieser Satzung und der Geschäftsordnung unterliegt, die die Bestimmungen dieser Satzung ergänzt und präzisiert.

ARTIKEL 2 – ZWECK
Der Verein hat folgenden Zweck:

Die Förderung und Aufwertung des künstlerischen, architektonischen und kulinarischen Erbes sowie der Kunst in all ihren Formen durch konkrete Renovierungsmaßnahmen, die Organisation von Veranstaltungen und Events, kulturellen Begegnungen, Kolloquien, Entdeckungs- und Fortbildungsseminaren sowie den Empfang von Künstlern und anderen Persönlichkeiten.

Um seinen Zweck zu erfüllen, kann der Verein seine Mitglieder gelegentlich beherbergen, seine Räumlichkeiten zur Verfügung stellen und generell alle zivilrechtlichen Handlungen vornehmen, die direkt oder indirekt mit diesem Zweck in Verbindung stehen und dessen Entwicklung fördern können.

ARTIKEL 3 – BEZEICHNUNG
Der Verein trägt den Namen: „Chateau Vellexon”.

ARTIKEL 4 – SITZ
Sein Sitz befindet sich in 70130 VELLEXON, 9 Rue Saint-Martin, FRANCE, „Château Vellexon”.
Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats an einen anderen Ort innerhalb des Departements und durch Beschluss der außerordentlichen Generalversammlung in ein anderes Departement verlegt werden.


ARTIKEL 5 – DAUER
Die Dauer des vorliegenden Vereins ist unbegrenzt.

ARTIKEL 6 – ZUSAMMENSETZUNG – AUFNAHME – AUSTRITT
6.1 Zusammensetzung
Der Verein setzt sich aus folgenden Mitgliedskategorien zusammen:
– Mitglieder des Verwaltungsrats
Diese Mitglieder bilden die leitenden Organe des Vereins. Nur sie sind in der Generalversammlung stimmberechtigt.
– Ordentliche Mitglieder
Ordentliche Mitglieder sind Personen, die einen jährlichen Mitgliedsbeitrag in der in der Geschäftsordnung festgelegten Höhe entrichten.
– Fördernde Mitglieder
Fördernde Mitglieder sind Personen, die den Verein durch finanzielle Beiträge, Sachleistungen oder unentgeltliche Dienstleistungen unterstützen.
– Gründungsmitglieder
Gründungsmitglieder sind die Mitglieder, die an der Gründungsversammlung teilgenommen haben. Sie sind von der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen befreit.
– Ehrenmitglieder
Ehrenmitglieder werden vom Verwaltungsrat aufgrund besonderer Verdienste ernannt. Sie sind von der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen befreit.
Mit Ausnahme der Mitglieder des Verwaltungsrats nehmen alle anderen Mitglieder an den Generalversammlungen ausschließlich mit beratender Stimme teil.
6.2 Aufnahme
Die Aufnahme neuer Mitglieder erfolgt durch Beschluss des Verwaltungsrats oder durch den Präsidenten in dessen Auftrag.
6.3 Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet durch:
– Austritt;
– Tod;
– Ausschluss durch Beschluss des Verwaltungsrats, insbesondere bei Nichtzahlung des Mitgliedsbeitrags oder aus wichtigem Grund.



ARTIKEL 7 – GENERALVERSAMMLUNGEN – ZUSAMMENSETZUNG – ZUSTÄNDIGKEITEN
Die Generalversammlung setzt sich aus allen Mitgliedern des Vereins zusammen.
Die Generalversammlung wird als ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung einberufen.
In der Generalversammlung sind ausschließlich die Mitglieder des Verwaltungsrats stimmberechtigt.
Alle übrigen Mitglieder nehmen mit beratender Stimme teil.
Jedes stimmberechtigte Mitglied kann sich durch ein anderes stimmberechtigtes Mitglied vertreten lassen. Kein Mitglied darf mehr als drei Vollmachten besitzen. Die Vollmachten müssen schriftlich erteilt werden.
Die ordentliche Generalversammlung ist insbesondere zuständig für:
– die Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrats;
– die Genehmigung des Tätigkeits- und Finanzberichts;
– die Genehmigung des Jahresabschlusses;
– alle Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich der außerordentlichen Generalversammlung vorbehalten sind.
Die außerordentliche Generalversammlung ist ausschließlich zuständig für:
– Änderungen der Satzung;
– die Verlegung des Vereinssitzes in ein anderes Departement;
– die Auflösung des Vereins.
Die ordnungsgemäß gefassten Beschlüsse sind für alle Mitglieder verbindlich.

ARTIKEL 8 – GENERALVERSAMMLUNG – EINBERUFUNGEN
Die ordentliche Generalversammlung tritt mindestens einmal jährlich innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres zusammen.
Eine außerordentliche Generalversammlung kann jederzeit auf Beschluss des Verwaltungsrats oder auf schriftlichen Antrag von Mitgliedern einberufen werden, die mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Stimmen vertreten.
Die Einberufung erfolgt mindestens fünfzehn Tage vor dem Versammlungstermin. Sie enthält Datum, Uhrzeit, Ort sowie die Tagesordnung.
Die Einladungen werden per Post oder per E-Mail an die vom Mitglied angegebene Adresse versandt.
In außerordentlichen Generalversammlungen kann nur über die in der Tagesordnung ausdrücklich genannten Punkte beraten werden.



ARTIKEL 9 – GENERALVERSAMMLUNGEN – BESCHLUSSFÄHIGKEIT – MEHRHEIT
Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungsrats anwesend oder vertreten ist.
Wird dieses Quorum bei der ersten Einberufung nicht erreicht, kann eine zweite Generalversammlung einberufen werden, die ohne Quorum beschlussfähig ist.
In der ordentlichen Generalversammlung werden die Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Mitglieder des Verwaltungsrats gefasst.
In der außerordentlichen Generalversammlung werden die Beschlüsse mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Mitglieder des Verwaltungsrats gefasst.
Bei Stimmengleichheit gilt der Beschluss als abgelehnt.

ARTIKEL 10 – ABHALTUNG DER VERSAMMLUNGEN
Die Generalversammlung wird vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder, in dessen Abwesenheit, von seinem Stellvertreter, sofern vorhanden, geleitet, der von einem von der Versammlung gewählten Stimmenzähler unterstützt wird, und sie ernennt einen oder mehrere Sekretäre, die zusammen den Vorstand der Versammlung bilden.

Es wird eine Anwesenheitsliste mit den Namen, Vornamen und Wohnorten der anwesenden oder vertretenen Mitglieder geführt. Diese Liste wird von den Mitgliedern des Präsidiums der Versammlung beglaubigt. Sie muss allen Mitgliedern, die dies verlangen, zur Verfügung gestellt werden.

ARTIKEL 11 – TAGESORDNUNG
Bei der ordentlichen Generalversammlung werden die auf der Tagesordnung stehenden Fragen sowie alle Fragen diskutiert, die ein oder mehrere Mitglieder dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats mindestens acht Tage vor der Sitzung per Einschreiben mit Rückschein gestellt haben.

In außerordentlichen Versammlungen oder wenn die Einberufung der Versammlung von der Hälfte der Mitglieder des Vereins beantragt wurde, kann die Versammlung nur über die in den Einberufungen ausdrücklich genannten Fragen beraten.

ARTIKEL 12 – BESCHLÜSSE
Die Beschlüsse werden in der Reihenfolge ihres Datums in einem zu diesem Zweck angelegten und vom Sekretär geführten speziellen Register eingetragen.

Die Beschlüsse werden durch eine vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats beglaubigte Kopie des Protokolls bekannt gegeben, die per einfachem Brief oder per E-Mail an die Mitglieder versandt wird, die persönlich oder durch einen Bevollmächtigten an der Versammlung teilgenommen und für die vorgelegten Beschlüsse gestimmt oder sich der Stimme enthalten haben.

Die beglaubigte Kopie des Protokolls wird ebenfalls per Einschreiben oder per E-Mail mit Empfangsbestätigung an die Mitglieder versandt, die gegen die vorgeschlagenen Beschlüsse gestimmt haben.

Alle Kopien, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden müssen, werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats des Vereins beglaubigt.

ARTIKEL 13 – VERWALTUNGSRAT
Der Verein wird von einem Rat aus mindestens zwei Mitgliedern geleitet, die von der Generalversammlung für sechs Jahre gewählt oder von den Mitgliedern des Verwaltungsrats kooptiert werden. Die Mitglieder sind wiederwählbar.

Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte in geheimer Wahl einen Vorstand, der sich wie folgt zusammensetzt:
–    ein Präsident;
–    einem Sekretär;
–    einem Schatzmeister.

Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere dieser Funktionen gleichzeitig ausüben.

Im Falle einer Vakanz sorgt der Verwaltungsrat vorübergehend für die Ersetzung seiner Mitglieder. Die endgültige Ersetzung erfolgt durch die nächste Generalversammlung. Die Befugnisse der so gewählten Mitglieder enden zu dem Zeitpunkt, zu dem die Amtszeit der ersetzten Mitglieder normalerweise abgelaufen wäre.

Der Präsident kann eine Vergütung unter den vom Verwaltungsrat festgelegten und von der Generalversammlung bestätigten Bedingungen erhalten.

ARTIKEL 14 – VERWALTUNGSRAT SITZUNGEN
Der Verwaltungsrat tritt mindestens einmal alle sechs Monate oder auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder auf Einberufung durch den Präsidenten zusammen.

Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten den Ausschlag.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats, das ohne Entschuldigung an drei aufeinanderfolgenden Sitzungen nicht teilgenommen hat, kann als zurückgetreten gelten.

Niemand kann dem Vorstand angehören, wenn er nicht volljährig ist.


ARTIKEL 15 – GESCHÄFTSORDNUNG
Eine vom Verwaltungsrat erstellte und von der Generalversammlung genehmigte Geschäftsordnung regelt die verschiedenen Punkte, die nicht in der Satzung vorgesehen sind, insbesondere diejenigen, die die interne Verwaltung des Vereins betreffen.

ARTIKEL 16 – AUFLÖSUNG
Die Auflösung des Vereins kann nur durch eine außerordentliche Generalversammlung beschlossen werden.
Diese beschließt mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder.
Die Generalversammlung ernennt einen oder mehrere Liquidatoren, die mit der Abwicklung des Vereinsvermögens beauftragt werden.
Das verbleibende Vermögen wird einer anderen Vereinigung, einer Organisation oder einer Einrichtung mit ähnlichem Zweck übertragen, die von der außerordentlichen Generalversammlung bestimmt wird, und darf in keinem Fall an die Mitglieder verteilt werden.

ARTIKEL 17 – BEFUGNISSE – VERÖFFENTLICHUNG
Um diese Satzung in einer der Amtsblätter des Departements zu veröffentlichen und dem Präfekten, dem Kommissar der Republik, einen Auszug aus dieser Satzung zu übergeben, werden dem Inhaber eines Auszugs oder einer beglaubigten Kopie dieser Satzung Befugnisse erteilt.

ARTIKEL 18 – WAHL DES WOHNSITZES
Die Mitglieder wählen ihren Wohnsitz an ihren jeweiligen Wohnorten.

Ende  
   
Erstellt in Luzern, am 24.01.2026.

Unterschriften:

Präsidentin, Wirz Bernadette

Schatzmeister, Ruckli Werner
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